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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1977

Norm

ASVG §108

AußStrG §97 C

Rechtssatz

§ 108 ASVG 1ndet nur dann Anwendung, wenn fällige und nicht ausgezahlte Pensionsbeträge vorliegen, nicht aber,

wenn es sich um bereits als ausbezahlt zu beurteilende Beträge handelt, über die der verstorbene Versicherte hätte

verfügen können.
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